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Erwägungen

E. 1
Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid über die Entsiegelung von Daten,
die in Anwendung von Art. 246 ff. StPO in einem Strafverfahren sichergestellt wurden.
Dagegen steht die Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht nach Art. 78 ff. BGG
offen. Es handelt sich um einen Zwischenentscheid, der einen nicht mehr korrigierbaren
Eingriff in die Geheimsphäre des Beschwerdeführers mit sich bringen kann. Damit droht
diesem ein nicht wieder gutzumachender Nachteil ( Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ; BGE 143 IV
462 E. 1 S. 465; Urteil 1B_394/2017 vom 17. Januar 2018 E. 1, nicht publ. in: BGE 144 IV
74 ; je mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer ist Inhaber des sichergestellten
Mobiltelefons sowie der vom angefochtenen Entsiegelungsentscheid betroffenen Daten. Er
ist daher zur Beschwerde legitimiert ( Art. 81 Abs. 1 BGG ).

E. 2
Nach Art. 248 Abs. 1 StPO sind Gegenstände, die nach Angaben des Inhabers wegen eines
Aussage- oder Zeugnisverweigerungsrechts oder aus anderen Gründen nicht durchsucht
oder beschlagnahmt werden dürfen, zu versiegeln und dürfen von den Strafbehörden weder
eingesehen noch verwendet werden. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss
die Siegelung in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Sicherstellung erfolgen (
BGE 127 II 151 E. 4b S. 154; 114 Ib 357 E. 4 S. 360; Urteile 1B_320/2012 vom 14.
Dezember 2012 E. 4; 1B_516/2012 vom 9. Januar 2013 E. 2.3; je mit Hinweisen).

Vorliegend eröffnete die Staatsanwältin dem Beschwerdeführer anlässlich seiner Festnahme
am 27. Oktober 2019, dass sie sein Mobiltelefon auswerten lassen wolle und er die
Siegelung verlangen könne. Der Beschwerdeführer hat, nachdem er sich das Institut der
Siegelung von seinem Anwalt eingehend - zweimal - erklären liess, auf eine Siegelung
verzichtet, sich mit der Auswertung des Mobiltelefons einverstanden erklärt und die Codes
für die SIM-Karte und das Handy offengelegt (Festnahmeeröffnung vom 27. Oktober 2019
Fragen 46-49).

Mit dieser klaren, in voller Kenntnis der Sach- und Rechtslage abgegebenen
Willensäusserung hat der Beschwerdeführer auf sein Recht, die Siegelung des
Mobiltelefons zu verlangen, rechtsgültig verzichtet. Die Staatsanwältin war damit
berechtigt - und im Rahmen ihrer Amtspflicht auch verpflichtet - es zu durchsuchen und
auszuwerten. Der rund drei Wochen nach der Sicherstellung und damit verspätet
eingereichte Siegelungsantrag hätte dementsprechend ohne weiteres abgewiesen werden
müssen. Die Staatsanwaltschaft hat das Mobiltelefon daher zu Unrecht versiegelt, was für
den Fortgang des Verfahrens allerdings insoweit keine Rolle mehr spielt, als es vom
Zwangsmassnahmengericht im angefochtenen Entscheid entsiegelt wurde. Die Beschwerde,
mit welcher der Beschwerdeführer die Auswertung des Mobiltelefons für die Belange des



Strafverfahrens verhindern und die umgehende Herausgabe an ihn erreichen möchte, ist
daher im Ergebnis von vornherein unbegründet. Damit erübrigt es sich, auf die übrigen
Rügen des Beschwerdeführers einzugehen.

E. 3
Die Beschwerde ist damit abzuweisen. Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um
aufschiebende Wirkung hinfällig. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der
Beschwerdeführer kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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